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Kurzbeitrag

Juristische Digitallehre:
Ein Intermezzo in Zoom-Dur*

Ich liebe meinen Hörsaal. Als ich zuletzt in Präsenz unter-
richten durfte, war das in einem frisch sanierten, stuck-
bekrönten Auditorium im Mannheimer Barockschloss – ei-
nem wunderschönen Raum voller wissbegieriger junger Men-
schen, die Corona noch für ein Feierabendbier an Rhein oder
Neckar hielten.

Ich liebe meinen Hörsaal, aber nach anderthalbjähriger
Fernbeziehung kenne ich nun auch die Schattenseiten dieser
Liebe. Zu jeder Liebe gehören wohl Missverständnisse und
Enttäuschungen, und ich kann nun von meinen berichten.

I. Neue Töne in der juristischen Lehre?

Zum Glück weiß ich mich mit der Liebe zum Hörsaal in
bester Gesellschaft.1 So ging ein Altpräsident der Zivilrechts-
lehrervereinigung in jenem besseren Früher, als „Digital
Learning“ noch kein notwendiges Nutzvieh war (sondern
ein Luxustier, für das man verschärft haftete), auf die Suche
nach dem bleibenden Wert der klassischen Frontalvorlesung.
Und Karsten Schmidt wäre nicht Karsten Schmidt, wenn er
sich sein Audimax nicht als Konzertsaal vorstellte: Eingangs-
applaus des Publikums („nur noch wenig in Mode“), gefolgt
von einer „Solosonate“ des Dozenten, die in „anspruchsvol-
ler Präsentation“ den „Durst“ des Publikums „nach dem Au-
ßerordentlichen“ stillt.2 Eine Vorlesung also, wie sie der noch
jungen Elbphilharmonie würdig gewesen wäre.

Doch der Musikbetrieb verändert sich. Inzwischen spielt
viel Musik in der Digitalisierung. Und damit meine ich noch
nicht einmal, dass digitale Algorithmen den Komponisten
entbehrlich machen, wie bei Beethovens einstmals Unvoll-
endeter, die dank Künstlicher Intelligenz kurz nach dieser
Tagung in Bonn Premiere feiert[e].3

Nein, ich meine, dass Digitalisierung ganz neue Formen
von Musik ermöglicht, ganz neue Interaktionsmöglichkeiten
– oder wer hätte sich vor Eric Whitacres „virtuellem Chor“
träumen lassen, dass eines Tages 17500 Menschen aus 129
Ländern gemeinsam musizieren würden?4 Die Schlusseinstel-
lung eines seiner Chorale zeigte Whitacre vor einer ein-
drucksvoll imaginierten Wand bewegter Videobilder – über

100 nebeneinander, in etwa 30 Reihen übereinander.5 Wie der
Vergleich mit einer Fotografie von 2021 zeigt, ist diese künst-
lerische Vision von 2012 gar nicht mehr weit weg von den
imposanten virtuellen Hörsälen, die manche Universitäten im
Zuge der Pandemie einrichteten.6 Nur gar so groß sind unse-
re Online-Vorlesungen zum Glück (noch) nicht.

Aber die schiere Größe ist auch nicht der Grund, warum
ich neidvoll auf Whitacres Chor blicke. Mir drängt sich viel-
mehr eine andere Frage auf: Wie schafft er es, dass die alle ihre
Kameras angeschaltet haben?

II. Solist oder Dirigent, Bühnenweiser oder
Lernbegleiter?

Der Schlüssel liegt im Mit- und Selbermachen. Bei Whitacre
macht jeder einzelne mit, und alle gleichzeitig. Und auch
wenn das Ganze wie eine Frontalvorlesung aussieht: Das Ein-
studieren haben die Musiker zu Hause schon selbst erledigt,
der Dirigent zeigt ihnen nichts Neues mehr, er koordiniert
nur die gemeinsame Übung. Und das klingt doch nun ver-
dächtig nach dem, was die Didaktik seit Jahren predigt: Nicht
mehr „sage on the stage“ sollen wir sein (also Bühnenweise),
sondern „guide on the side“ (quasi Lernbegleiter). Muss ich
also vielleicht mein Selbstbild revidieren? Behält Sonja Meier
recht, wenn sie heute in ihrem Vortrag anmahnte, dass wir
unsere Rolle als Dozenten womöglich überschätzen?

Dirigent statt Solokünstler – mir wurde dieses didaktische
Mantra in Fortbildungen so oft eingebläut, dass ich es nicht
mehr hören kann. Aber wirklich verstanden habe ich es wohl
erst in den hinter uns liegenden Corona-Semestern:7 Es gibt
Studien dazu, was Studierende von einem Frontalvortrag be-
halten; 90 Prozent der Zuhörer vergessen Informationen, die
nicht völlig trivial sind, innerhalb von 15 Minuten.8

Das hat mich so überrascht, dass ich es zuerst nicht glau-
ben wollte. Deshalb habe ich es in meiner Vorlesung im Han-
dels- und Gesellschaftsrecht gezielt ausprobiert. Ich erzählte
den Studierenden, dass ich mein eigenes Studium in Heidel-
berg unter dem Rektorat von Peter Hommelhoff begonnen
hatte, „einem berühmten GmbH-Rechtler“. Zehn Minuten
später fragte ich sie, wofür Hommelhoff bekannt sei; unter
fünf möglichen Antworten wählten etwa 13 Prozent der Stu-
dierenden die richtige – noch weniger als wenn sie einfach
blind geraten hätten.

Nun erwidern Sie mir vielleicht „Der Frontalvortrag ist ja
nur eine Komponente des Lernprozesses, natürlich gehören
auch Vor- und Nachbereitung dazu.“ Aber wenn wir schon
Vor- und Nachbereitung erwarten – ja, aus lernpsychologi-
schen Gründen erwarten müssen –, warum unterrichten wir
dann eigentlich nicht für Vorbereitete? Das ist ja die Forde-
rung, die die Didaktik mit dem guide on the side verbindet:
Statt traditioneller Wissensvermittlung – alle kommen zusam-
men, hören sich passiv dasselbe an und gehen dann nach
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* Vortrag zur digitalen Konferenz der Zivilrechtslehrervereinigung „Zu-
kunft der zivilrechtswissenschaftlichen Lehre“ am 27. 9. 2021. Die Vortrags-
form wurde beibehalten, der Text etwas überarbeitet und um Zwischen-
überschriften und zentrale Nachweise (Stand Oktober 2021) ergänzt. –

Angeregt wurden die hier präsentierten Überlegungen durch eine an der
FU Berlin im Sommersemester 2021 als inverted classroom gehaltene On-
line-Vorlesung „Handels- und Gesellschaftsrecht“. Ich danke Barbara Dau-
ner-Lieb und Wolfgang Ernst für die unverhoffte Einladung, darüber im
Kreis erfahrenerer Dozentinnen und Dozenten zu berichten, und Judith
Brockmann für hilfreiche Rückmeldungen zur Schriftfassung des Vortrags.
1 Beispielsweise K. Schmidt ZDRW 2018, 293; Würtenberger ZDRW
2019, 219; differenziert jüngst Mehde ZDRW 2020, 312.
2 K. Schmidt ZDRW 2018, 293, 295.
3 Beethoven X – The AI Project, Uraufführung 9. 10. 2021, vgl. www.
magenta-musik-360.de/beethoven-10-sinfonie.
4 Dazu https://ericwhitacre.com/the-virtual-choir: „Virtual Choir 6: Sing
Gently. 17,572 singers from 129 countries come together to perform Eric
Whitacre’s ‚Sing Gently‘, written as a response to the global pandemic“;
gefunden durch den Podcast Twenty-Thousand Hertz: www.20k.org/episo
des/virtualchoir.

5 3746 Einzelvideos in Whitacre, Virtual Choir 3: Water Night, 2012
(https://youtu.be/V3rRaL-Czxw).
6 Abbildung in Stanford Magazine 5/2021, S. 10 f., online unter https://
stanfordmag.org/issues/may-2021.
7 Wesentlichen Anteil daran hatte Brett Gilley mit seinem Kurs „Anatomy
of an interactive online class“ (18. 3. 2021) am Dahlem Center for Academic
Teaching (DCAT) der Freien Universität Berlin, dem ich auch einige der
nachfolgenden Literaturhinweise verdanke.
8 Wieman/Perkins, Physics Today 11/2005, 36, 37: „We have seen that [a]
10% level of retention after 15 minutes is typical for a nonobvious or
counterintuitive fact that is presented in a lecture“ (https://doi.org/
10.1063/1.2155756).
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Hause, um die eigentliche Lernleistung (nachbereiten, vertie-
fen, einüben) in faustischer Einsamkeit zu erbringen –, geht
der flipped/inverted classroom umgekehrt vor:9 Wissens-
aneignung im stillen Kämmerlein wird erwartet, dann aber
in gemeinsamer Aktivität reflektiert, eingeübt und gefestigt.
Und dort macht dann jeder mit – genau wie in Whitacres
Chor.

III. Des Hörsaals harmonische Drittelung
und seine Inversion

Dieses interaktive Format macht Studierende nicht nur von
Reproduzenten zu Produzenten, wie Hans-Peter Haferkamp
heute treffend formulierte,10 sondern kann auch die Hemm-
schwelle senken, wie ich in meinen „Breakout-Rooms“ be-
obachten durfte: Bildet man innerhalb der Onlinekonferenz
virtuelle Arbeitsräume (also Gruppen von 3–5 Teilnehmern,
die nur untereinander verschaltet sind), können Studierende
zum Beispiel zusammen Arbeitsaufträge bearbeiten und bei
Rückfragen den Dozenten herbeirufen, oder gemeinsam Fall-
lösungen entwickeln, die in geteilten Textdokumenten (so-
genannten Etherpads) festgehalten, vom Dozenten live mit-
gelesen und direkt kommentiert werden.11 In der geschützten
Atmosphäre solcher Arbeitsräume bringen sich auch diejeni-
gen Studierenden aktiver ein, die sich vielleicht nicht trauen
würden, vor dem Hörsaalplenum mit dem Dozenten in Aus-
tausch zu treten.

Konkrete Zahlen belegen das: 30 Prozent der Teilneh-
menden zu Beginn meiner Veranstaltung (77 von 255) gaben
in der Kennenlernumfrage an, dass sie prinzipiell im Plenum
zu sprechen bereit wären – ob von sich aus oder bei nament-
lichem Aufruf. Noch größer war allerdings die Zahl derjeni-
gen, die sich zwar zur mündlichen Mitarbeit bereit erklärten,
aber nur in Kleingruppen oder sonst außerhalb des Plenums
(84 von 255).12 Auf die Mitarbeit dieses Drittels meiner Zu-
hörer musste ich im analogen Hörsaal immer verzichten; das
virtuelle Format erlaubt mir nun erstmals, auch sie zu „ak-
tivieren“.

Obwohl der Wechsel zwischen Frontallehre und Klein-
gruppen etwas Eingewöhnung und didaktisches Fingerspit-
zengefühl erfordert,13 dokumentiert die rechtsdidaktische Li-
teratur mittlerweile hinreichend, dass und wie eine solche
Inversion funktioniert.14 Darunter finden sich bisweilen sehr

ausgefeilte Anleitungen, wie der „Inverted Classroom in der
(digitalen) juristischen Lehre“ auch im Grundstudium umge-
setzt und – noch deutlich anspruchsvoller als bei mir – aus-
gestaltet werden kann.15

Digitale Medien ermöglichen dadurch ein „Social Undis-
tancing“,16 dessen es keineswegs nur im virtuellen Hörsaal
bedarf: Auch unsere Präsenzhörsäle verfügen ja über eine
beachtliche soziale Distanz. Vielleicht nicht in Metern, aber
in Einheiten von Kommunikation, wie Paul Oberhammer
heute meinte, oder – wenn ich noch etwas weitergehen darf
– in Einheiten von Interaktion. Der Hörsaal ist eben doch
kein Orchester: Alle sitzen parallel zueinander, mit Blickrich-
tung nach vorn, an eingeschraubten Tischen auf Stühlen, die
schon in der vorgesehenen Sitzrichtung unbequem sind –

ganz zu schweigen von der einander zugewandten. Zugleich
ist die Akustik des hohen Raums optimiert für genau einen
Frontsolisten, der selbst bei bestem Bemühen immer nur ein-
zelne wachrütteln und zum Mitdenken provozieren kann.
Mein geliebter Hörsaal, das wurde mir also allmählich klar,
hilft vielleicht weniger den Studierenden als mir selbst. – Was
meine ich damit?

IV. Von E- zu G-Dur? – Anderthalb Notenpunkte
aufwärts

Inzwischen belegen Hunderte von Studien aus der Lernpsy-
chologie und der Didaktik, dass kleingruppenbasierte Lehre
schlicht besser funktioniert als Frontallehre.17 Nehmen Sie
nur eine Studie aus dem letzten Vor-Corona-Jahr, die für
dieselben Lehrinhalte experimentell variierte, in welchem
Format Studierende unterrichtet wurden, und anschließend
den jeweiligen Lernerfolg testete: Nach Kleingruppenunter-
richt fiel der Test fast eine halbe Standardabweichung besser
aus als nach Frontallehre.18 Eine halbe Standardabweichung –

das wären umgerechnet auf das Berliner juristische Examen
(Zivilrecht 2021) etwa anderthalb Notenpunkte.19

Um gleich einem Einwand zu begegnen, den Louisa
Specht-Riemenschneider heute schon aufgezeigt hat: Natür-
lich heißt das nicht, dass dieser Effekt bei jedem Studierenden
gleich ausfällt. Auch wenn die Mär von den auditiven und
anderen „Lerntypen“ empirisch längst widerlegt ist,20 mag es
ja durchaus Einzelne geben (wenn auch vielleicht nicht das
gesamte Hörsaaldrittel der planvoll Passiven21), die aus einer
Frontalvorlesung mehr mitnehmen als aus Gruppenarbeit.
Insofern spricht der zitierte Befund überhaupt nicht gegen
den von Louisa Specht befürworteten Methodenpluralismus.
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9 Dazu schon Hamann, LTO v. 9. 8. 2021 (https://lto-karriere.de/jura-
studium/stories/detail/jura-juristische-vorlesung-inverted-classroom-lehre
-universitaet-rechtswissenschaften).
10 Haferkamp JZ 2021, 1050, 1052.
11 Die Vorteile einer gemeinsamen Arbeit direkt am Gutachtentext bele-
gen auch virtuelle Klausurkorrekturen: McColgan ZDRW 2020, 349.
12 Am größten fiel freilich die Gruppe derjenigen aus, die sich überhaupt
nicht mündlich beteiligen, sondern nur zuhören wollten (92 von 255).
13 Etwa ist zu klären, ob die Teilnahme an Kleingruppen freigestellt wird;
wenn ja, ob per Opt-in oder Opt-out, und ob zufällig zugelost oder in
selbstgewählten Gruppen; wenn nein, wie die Teilnahmepflicht durch-
gesetzt werden kann. Dies hängt von Studienphase und Lernmotivation ab
und wird in einer selbstgewählten Schwerpunktveranstaltung anders zu
beantworten sein als in Pflichtvorlesungen des Grundstudiums. Dort war
meine Erfahrung, dass Kleingruppenpflicht ohne Sanktionsmöglichkeit zu
oft Verweigerungshaltungen provozierte, die sich negativ auf die Teilnah-
mebereiten auswirkten, während Opt-out-Teilnahme wiederum an denjeni-
gen scheiterte, die zwar eingewählt aber nicht aufmerksam waren. Als bestes
Modell in meinem Fall erschien daher die Opt-in-Gruppenarbeit mit freier
Wahl zwischen autonomer Gruppenbildung und Zufallszulosung; letztere
wählten die Studierenden im Verlauf der Veranstaltung immer seltener.
14 Schärtl ZDRW 2016, 18; Kreutz/Braun/Reiners/Wiebe, in: Großkurth/
Handke (Hrsg.), The Inverted Classroom Model: 3rd German ICM-Con-
ference 2014, 93 (Kap. 8); Wiebe/Kreutz, in: Warto u. a. (Hrsg.), Rechts-
didaktik – Pflicht oder Kür? 1. Fachtagung Rechtsdidaktik in Österreich
2017, S. 207; Moser/Thurner/Lewalter, in: Astleitner u. a. (Hrsg.), Rechts-

didaktik zwischen Theorie und Praxis: 2. Fachtagung Rechtsdidaktik in
Österreich 2019, S. 126; Eickelberg ZDRW 2020, 412.
15 Bartlitz ZDRW 2020, 388.
16 Begriff von Eickelberg ZDRW 2020, 412, 434.
17 225 Primärstudien meta-analysiert etwa bei Freeman u. a., Proceedings
of the National Academy of Sciences (PNAS) 2014, 8410 (www.doi.org/
10.1073/pnas.1319030111).
18 Deslauriers u. a., Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS) 2019, 19 251, 19 253: „students in active classrooms scored almost
half an SD (0.46) higher on the examination“ (www.doi.org/10.1073/
pnas.1821936116); fast identisch zuvor Freeman u. a. (Fn. 17), 8410: „stu-
dent performance on examinations and concept inventories increased by
0.47 SDs under active learning“.
19 Eigene Berechnung basierend auf Daten in Notenaushang Kampagne
1.2 021-I, Stand 2. 8. 2021 (https://web.archive.org/20211212214619/berlin.
de/sen/justiz/_assets/gjpa/ejs_notenaushang_0208201.pdf).
20 Populärwissenschaftliche Darstellung etwa bei Muller, The Biggest
Myth In Education, 9. 7. 2021 (Videoessay 14:26 Min. unter https://youtu.
be/rhgwIhB58PA).
21 Vgl. oben Fn. 12.
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Allerdings frage ich mich schon, was ich den planvoll
passiven, podcastgewöhnten Studierenden noch bieten kann,
nachdem sie längst die aufwändig aufgezeichneten und an-
sprechend aufbereiteten Vorlesungen eines Michael Beur-
skens22 oder Timo Fest23 entdeckt haben. Die kann man in
der eigenen Geschwindigkeit anhören, beliebig zurückspulen
und wenn man etwas nicht verstanden hat, zeigt man die
Szene der großen Schwester und diskutiert mit ihr darüber.
All das geht mit meiner Online-Veranstaltung nicht. Deshalb
kann ich den spezifischen Mehrwert meiner eigenen Ver-
anstaltung fast nur noch im Angebot der intensiven Inter-
aktion erkennen.

V. Gefühlte Wahrheiten – Gelebte Kammermusik

Die Sache hat allerdings zwei Haken, und damit schließe ich
meine Überlegungen. Es gibt nämlich zwei störrische Zweif-
ler, die zunächst überzeugt werden müssen, dass die inter-
aktive Lehre in Kleingruppen wirklich funktioniert:

1. Zuerst die Studierenden – die wissen das nämlich nicht.
In der bereits erwähnten Experimentalstudie waren Teilneh-
mende auch nach ihren Wahrnehmungen befragt worden und
hatten angegeben, dass sie sich in der Frontallehre wohler
fühlten als im Inverted Classroom und auch das Gefühl hat-
ten, dadurch mehr zu lernen.24 Ironischerweise war der sub-
jektiv empfundene Nachteil mit einer halben Standardabwei-
chung ähnlich stark wie der objektive Lernerfolg – Studieren-
de hatten also durch die interaktive Lehre gefühlt so viel
weniger gelernt wie sie tatsächlich mehr gelernt hatten. Das
stellt mich als Dozenten natürlich vor die entscheidende Ge-
wissensfrage: Lehre ich für den besseren Lernerfolg der Stu-
dierenden, oder für die durch studentisches Wohlbefinden
verbesserte Evaluation? Denn solange Studierende sich dieses
Verhaltensmusters nicht bewusst sind, werde ich natürlich für
interaktive Lehrangebote abgestraft.

2. Der zweite störrische Zweifler, der überzeugt werden
muss, dass das funktioniert – bin ich selbst. Denn obwohl ich
diese empirischen Befunde kenne, ist es wirklich schwer, los-
zulassen. Interaktive Kleingruppenlehre bedeutet schließlich
auch: Ich weiß nicht genau, was Studierende untereinander
besprechen. Ich kann bestenfalls bei einzelnen Gruppen hi-
neinhören, und allenfalls punktuell nachsteuern. Das heißt,
ich kann am Ende des Semesters nicht garantieren, dass jede
Kursteilnehmerin gehört hat, wie man die gewerbliche Ne-
bentätigkeit eines Freiberuflers in der Falllösung behandelt.

Aber, und damit schließt sich der Kreis: Das kann ich
ohnehin nicht. Wenn 90 Prozent der Zuhörer Nichttriviales
innerhalb von 15 Minuten vergessen25 (und das sind nur die-
jenigen, die überhaupt zuhören und nicht von vornherein
abgeschaltet haben) bringt es gar nichts, im Hörsaalplenum
„alles mal gesagt zu haben“. Es bringt gar nichts – außer
Beruhigung für mein Gewissen. Und da liegt schließlich die
gefährliche Verführung meines geliebten Hörsaals:26 Ich sehe
offene Augen und wache Gesichter – meistens jedenfalls –

und glaube deshalb, dass meine Rede durchdringt. Aber in

Wahrheit sind auch im Präsenzhörsaal neun von zehn der
kognitiven Kameras ausgeschaltet – ich merke es nur nicht.
Zoom schafft dieses Problem nicht, Zoom macht es nur sicht-
bar.

Wenn wir also demnächst in unsere Hörsäle zurückkeh-
ren dürfen (wenn!), wird mir persönlich etwas fehlen: Das
Privileg, im gestaltbaren virtuellen Raum als Bildungsdirigent
einen kollaborativen Lernprozess strukturieren zu dürfen,
statt im Barockhörsaal den Solisten zu geben in dem Wissen,
dass meine Aufführung binnen 15 Minuten verpufft (und dass
meine Studierenden nicht einmal zurückspulen können).
Denn am Ende profitiert eben auch der Musikbetrieb davon,
wenn jeder Spotify auf den heimischen Rechner laden und
seine Musik nach Belieben kombinieren kann – statt jedes
Mal in die Elbphilharmonie gehen oder ein Kammerorchester
nach Hause bestellen zu müssen.27

Mir bleibt deshalb nur die Hoffnung, dass unsere virtuel-
len Experimente nicht nur als leidige Notlösung aufgefasst
und schnell verdrängt werden, sondern als echter Impuls-
geber für interaktive Lehrformate dienen, die jede Studieren-
de und jeden Studierenden einbeziehen. Und ihre Stimme im
Chor der juristischen Ausbildung zu Gehör bringen.

Dr. Dr. Hanjo Hamann, Berlin/Bonn

22 Beurskens, Grundzüge des Handelsrechts, Vorlesungsaufzeichnung
19. 10. 2015 – 1. 4. 2016 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLo0fFF7
gLND072fqkn1BnTCLmDst53z_S).
23 Fest, Gesellschaftsrecht, Vorlesungsaufzeichnung 30. 3. 2020 –

16. 7. 2020 (https://youtube.com/playlist?list=PLzAezcvAgBo8buDCOn
EkttxH3ZjdgY64B).
24 Deslauriers u. a. (Fn. 18), 19 253: „The students in active classrooms
reported more than half an SD (0.56) lower [feeling-of-learning] compared
with those in passive lectures.“
25 Dazu oben bei Fn. 8.
26 Ähnlich schon Hamann (Fn. 9).

27 Der Vergleich – bewusst provokativ gewählt – soll auch zum Nach-
denken darüber anregen, wie digitale Lehre die soziale Teilhabe verbessern
kann: Etwa für Studierende, die Kinder betreuen oder Nebenjobs nach-
gehen müssen, oder sich schlicht keine Wohnung in den zunehmend teuren
Hochschulorten leisten können.
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